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1. Bürgermeister Bickelbacher eröffnete die Sitzung und begrüßte 
die Anwesenden. Er stellte fest, dass die Gemeinderatsmitglieder 
ordnungsgemäß geladen wurden, die Mehrheit anwesend und der 
Gemeinderat im Sinne von Art. 47 Absatz 2 GO beschlussfähig ist.  
 

Gegen die Tagesordnung bestand kein Einwand.  
 

 
 
 

Öffentlich: 
 
 

61                   Auftragsvergabe der Asphaltierung der Gemeindeverbindungsstraße 
vom Ortsausgang Nußbühl bis zur Staatsstraße 2214  

anwesend: 13 
Beschluss:  13  :  0  1. Bürgermeister Bickelbacher informierte, dass 3 Firmen zur Ange-

botsabgabe aufgefordert wurden. Es wurden innerhalb der Aus-
schreibungsfrist 2 Angebote abgegeben: 

 

1. Fa. Holl, Burgheim, 68.132,10 € netto 

2.     75.220,00 € (bzw. 79.108,60 €) netto 

  

Die 2. Firma hat die Position 

1.20 Verkehrssicherung herstellen: 1.148,00 € netto 

1.30 Verkehrsumleitung   2.740,60 € netto 

      3.888,60 € netto 

im Angebot nicht mitaufgenommen, so dass sich der Angebotspreis 
noch um diesen Betrag erhöht, entspricht dann 79.108,60 € netto. Die 
Fa. Holl hat ein insgesamt um 10.976,50 € netto günstigeres Angebot 
abgegeben. Es wird somit empfohlen, den Auftrag an den wirtschaft-
lichsten Bieter, die Fa. Holl, Burgheim, zu vergeben.  

Der Gemeinderat beschloss einstimmig, die Fa. Holl, Burgheim, mit 
einer Auftragssumme i.H.v. 68.132,10 € netto den Auftrag zur 
Asphaltierung (Sanierung) der GVStr Nußbühl - ST 2214 zu 
beauftragen.  

 

62                    Abschluss Stromlieferungsvertrag für die Jahre 2021 und 2022  
anwesend: 13  
Beschluss: 13 : 0 1. Bürgermeister Bickelbacher informierte, dass der mit der LEW 

geschlossene Kommunale Energieliefervertrag am 31.12.2020 
abläuft. Ein Neuabschluss ist erforderlich. 

 

 Nach Rücksprache mit der Verwaltungsgemeinschaft, Herrn Weng, 
sowie den Gemeinden Huisheim, Otting und Wolferstadt soll der neue 
Energieliefervertrag nur für 2 Jahre (bis 2022) geschlossen werden, 
da ab dem Jahr 2023 die Teilnahme an der Bündelausschreibung über 
den Bayer. Gemeindetag erfolgen kann. Für die Jahre 2021 und 2022 
hat man die Möglichkeit ein Planungsbüro oder auch die VG, Herrn 
Weng, die Ausschreibung durchführen zu lassen. Ein Planungsbüro 
würde zusätzliche Kosten verursachen. 
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Beschluss: 13 : 0 Der Gemeinderat beschloss einstimmig, den Energieliefervertrag für die 
nächsten 2 Jahre (01.01.2021 bis 31.12.2022) über die VG Wemding, 
Herrn Weng, ausschreiben zu lassen. Für die Energielieferung ab 
01.01.2023 soll an der Bündelausschreibung des Bayer. Gemeinde-
tages teilgenommen werden. 

 

63    Neuerlass der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Benutzung der Kindertageseinrichtung „Kindergarten St. Elisabeth“ der 
Gemeinde Fünfstetten zum 01.09.2020 

anwesend:  13  
Beschluss:  13  : 0  1. Bürgermeister Bickelbacher informierte, dass aufgrund der staat-

lichen Förderungen für Kindergarten- und Krippenkinder von bis zu 
100,00 € die Gebührensatzung angepasst werden soll. 

Nach Beratung beschloss der Gemeinderat einstimmig, die diesem 
Protokoll als Anlage beigefügte Satzung über die Erhebung von 
Gebühren für die Benutzung der Kindertageseinrichtung „Kindergarten 
St. Elisabeth“ der Gemeinde Fünfstetten zu erlassen. Diese Satzung 
tritt am 01.09.2020 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung über 
die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Kindertagesein-
richtung „Kindergarten St. Elisabeth“ der Gemeinde Fünfstetten vom 
16.07.2013, zuletzt geändert mit Satzung vom 26.11.2018 außer Kraft. 
 

 
 

64                    Feuerwehrhaus/Bauhof: Auftragsvergabe Anschaffung von 
Kompressoren 

anwesend: 13  
Beschluss:  13 : 0 1. Bürgermeister Bickelbacher informierte, dass für verschiedene 

Anschaffungen wie die Außenleuchten, Einrichtungsgegenstände 
(u.a. Werkbänke) derzeit noch keine Angebote vorliegen. Der 
Stromzähler wurde seitens der LEW noch nicht installiert und soll in 
den nächsten 2 Wochen erfolgen.  

 
In dieser Sitzung soll die Anschaffung von je 1 Kompressor für das 
Feuerwehrgerätehaus Fünfstetten und den gemeindlichen Bauhof 
beschlossen werden. Die Feuerwehr hat sich 3 Kompressoren bei der 
Fa. Lutz, Gersthofen, anbieten lassen: Schneider Kompressor 
UNM510-10-90D, Aircraft Kolbenkompressor Airprofi 503/50 einstufig, 
Aircraft Kolbenkompressor Airprofi 503/100 einstufig. Die Feuerwehr 
als auch der Bauhof hält den Aircraft Kolbenkompressor Airprofi 
503/50 einstufig, als geeignet und ausreichend. 

Der Gemeinderat beschloss einstimmig, jeweils für das Feuer-
wehrgerätehaus Fünfstetten als auch für den Bauhof den Aircraft 
Kolbenkompressor Airprofi 503/50 einstufig (Einzelpreis: 739,00 € 
netto) bei der Fa. Lutz, Gersthofen, anzuschaffen. 
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65                    Zuschussantrag des SV Fünfstetten für die Umrüstung der Flutlicht-
anlage des Sportplatzes auf LED-Technik und die Erneuerung der 
Zuschauersitzbänke  

anwesend: 13  
  1. Bürgermeister Bickelbacher informierte, dass der SV Fünfstetten 

die bestehende Flutlichtanlage auf LED-Technik umrüsten wird. Dafür 
werden die 4 bestehenden Masten umgerüstet und 1 weiterer Mast 
neu installiert. Die Kosten hierfür betragen insgesamt 38.655,84 € 
brutto. Der Bayer. Landessportverband bezuschusst die Maßnahme 
mit 45 % und das Bundesumweltministerium mit 25 %. Für den Verein 
blieben somit 30 % Eigenbeteiligung; der Verein kann sich dies nur 
mit Unterstützung der Gemeinde leisten. In der Vergangenheit wurden 
Vereine mit 20 % der Investitionssumme gefördert. 

 

Zudem wird der SVF die Zuschauerbänke erneuern; hierfür liegt ein 
Angebot der örtlichen Fa. Böswald N. i.H.v. 4.492,00 € brutto vor: 
Eichenbretter, Schrauben, 30 Arbeitsstunden/weitere 20 Arbeits-
stunden (Montage) leistet der SVF. Soweit die Gemeinde kostenlos 
Material stellen konnte, wurde dies bisher zur Verfügung gestellt. 
Derzeit hat die Gemeinde kein Eichenholz; zudem sollte dies bereits 
getrocknet sein.  

 

Beschluss:  12 : 1 Der Gemeinderat beschloss mit 12 gegen 1 Stimme (Siebert, 20% 
vom Anteil des Verein und nicht 20% von Investition - keine Doppel-
förderung)) nach längerer Beratung, dem Sportverein einen Zuschuss 
von 20 % der förderfähigen Kosten der LED-Flutlichtanlage zu 
gewähren. 

Die Zuschussgewährung für die Zuschauerbänke wird derzeit zurück-
gestellt. Gemeinderatsmitglied Hofer wird sich um ein weiteres 
Angebot für trockenes Eichenholz kümmern. 

  

66                    Austausch bzw. Restaurierung der Sitzbänke im Gemeindebereich  
anwesend: 13  
Beschluss:  13 : 0 1. Bürgermeister Bickelbacher informierte, dass ca. 33 Ruhebänke im 

Gemeindebereich aufgestellt sind. Diese sind teilweise so marode, 
dass diese komplett ausgetauscht werden sollen. Nach Beratung 
wurde die Meinung vertreten, dass Kunststoffbänke analog der 
Gemeinde Huisheim angeschafft werden sollen. 

Der Gemeinderat beschloss einstimmig, 10 Parkbänke Recycling-
Kunststoff bei der Fa. REKU, Flensburg, zu beauftragen. Die Kosten 
pro Bank betragen ca. 312,00 € netto (Preis 11/2019). Ein aktuelles 
Angebot hierfür wird eingeholt. 

 

67  Sachstand über den Anschluss an die Kläranlage Mittlere Wörnitz  
anwesend:   13 
Beschluss:    -- 1. Bürgermeister Bickelbacher informierte, dass das beauftragte 

Planungsbüro Pfost nach Rücksprache mit der Bayer. Rieswasserver-
sorgung, die den Zusammenschluss mit der Fernwasserversorgung 
Franken durchführt, den vorgesehenen zeitlichen Ablauf mitgeteilt hat: 
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Voraussichtlich im Zeitraum November 2020 bis März 2021 soll die 
Wasserleitung zwischen Fünfstetten und Wemding erstellt werden. 
Dies bedeutet, dass die Abwasserdruckleitung auf derselben Trasse 
ab Frühjahr 2021 verlegt werden kann. 

Folgendes weiteres Vorgehen ist deshalb erforderlich: 

- Erstellung Entwurf für den Anschluss an KA Mittlere Wörnitz bis 
31.08.2020 

- Ausschreibung Abwasserdruckleitung: September 2020 
- Vergabe: November 2020 
- Bau der Druckleitung: März bis Juni 2021 

Der Gemeinderat nahm dies zur Kenntnis. 

 

 

68                    Nächste Gemeinderatssitzung am Montag, 27.07.2020 
anwesend:  13  
Beschluss:    -- 1. Bürgermeister Bickelbacher informierte, dass die nächste Sitzung 

am Montag, 27.07. und nicht wie geplant am 20.07.2020 stattfinden 
wird. 

Der Gemeinderat nahm dies zur Kenntnis. 

 

 

 

 
 

Ende der öffentlichen Sitzung um   21.00 Uhr. 


